
Direktion Untersuchungen

Straßburg, den 14.10.2020

Beschwerde Nr. 948/2020/MIG

Betreff : Entscheidung der Europäischen Bürgerbeauftragten in dem obigen Fall
über die Nichtbea rbeitung eines Antrags auf Zugang der Öffentlichkeit zu
Dokumenten durch die Europäische Agentur für die Grenz - und Küstenwache
(Frontex ) betreffend ihres Haushalts

Sehr geehrter Herr █████,

Sie haben im Mai 2020 eine Beschwerde bei der Europäischen
Bürgerbeauftragten gegen Frontex betreffend die Nichtbearbeitung Ihres
Antrags auf Zugang zu Dokumenten vom 12. März 2020 eingereicht .

Nach einer gründlichen Prüfung aller uns übermittelten Informationen
habe ich entschieden, die Untersuchung mit der folgenden Schlussfolgerung
abzuschließen:

Die Europäische Agentur für die Grenz - und Küstenwache hat den
Lösungsvorschlag der Bürgerbeauftragten angenommen .

Beiliegend finden Sie die Entscheidung über Ihre Beschwerde 1.

Mit freundlichen Grüßen

████████
Direktorin Untersuchungen

Anlage: Entscheidung über die Beschwerde Nr. 948/2020/MIG

1 Vollständige Information über das Verfahren und die mit Beschwerden verbundenen Rechte finden Sie
unter https://www.ombudsman.europa.eu/de/document/70707 .
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